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Vorausschau über Verfahren, für die im Programmjahr 2018 Anträge zur Aufstockung oder Neuaufnahme  
in ein Förderprogramm sowie Aufstockungsanträge für Umschichtungen gestellt werden sollen: 

 
Verfahren/Programm Pri-

ori-
tät 

Bericht über das Ergebnis 
der vorbereitenden Unter-
suchungen (VU) am 

För-
der- 
rah-
men 

 
T€ 

Zuwendungs-
fähige Ge-
samtausga-
ben 

T€ 

Nettoauf-
wand  
Stadt 

T€ 

Begründung und mögliche Maßnahmen ab 2017 

Stuttgart 31 -Kaltental- 
Neuantrag  

1 GRDrs 427/2017 
Einbringung voraussichtlich 
am 19. September 2017 

Wird derzeit ermittelt im Rahmen der 
Vorbereitende Untersuchungen 

GRDrs 424/2016 

Aufwertung der Ortseingangssituationen und der öffentlichen Frei-
flächen zur Verbesserung des Wohnumfelds, Initiierung privater 
Baumaßnahmen insbesondere hinsichtlich energetischer Verbes-
serung der Bausubstanz, Neuordnung untergenutzter/brachlie-
gender Gewerbeflächen, Stärkung der Handels- und Nahversor-
gungsfunktion, sowie einer funktionalen Anbindung zentraler Fuß-
wegebeziehungen an die Stadtbahnhaltestellen und einer besse-
ren Vernetzung der Wohnquartiere beidseits der Böblinger Straße 
durch Verbesserung der Querungssituation. 

Mühlhausen 3 
-Neugereut- 
Aufstockungsantrag SSP 

2 25. September 2007 
GRDrs 617/2007 
 
 

5.700 5.700 2.280 Aufstockung des Förderrahmens zur weiteren Finanzierung der im 
Rahmen der VU empfohlenen Maßnahmen (12,05 Mio. €). Insbe-
sondere zur Umsetzung der Maßnahmen aus dem Masterplan 
Grün- und Freiflächenkonzept (GRDrs 734/2011), unter anderem 
Restfinanzierung öffentlicher Freiraum Markplatz, Inneres Wege-
netz, Fußgängerzone am Einkaufszentrum, aber auch weitere 
Maßnahmen im öffentlichen Raum z. B. Querung Seeblickweg, 
Minikreisel Benzenäcker-/Seeadlerstraße, Kreisverkehr 
Benzenäckerstraße/Seeblickweg, anteilige Finanzierung Kita Re-
genpfeiferweg. Derzeitiger Förderrahmen: 9,33 Mio. €  

Stuttgart 27 
-Innenstadt- 
Aufstockungsantrag ASP 

3 11. November 2008 
GRDrs 682/2008 

2.000 2.000 800 Der Förderrahmen beläuft sich derzeit auf 23,89 Mio. €. Davon 
entfallen 18,22 Mio. € auf den Umbau des Wilhelmspalais und 
lediglich 5,67 Mio. € auf sonstige Maßnahmen (Umgestaltung 
Querspange 1. BA, private Modernisierungsmaßnahmen, Wettbe-
werb Eberhard-/Torstraße, Rückbau der Rathausgarage, Umge-
staltung der öffentlichen Flächen Areal Eichstraße). Die Umgestal-
tung Eberhard-/Torstraße 2. BA und die Flächen um den Hans-im-
Glück-Brunnen sowie weitere private Modernisierungen sind nur 
teilweise oder noch nicht im Förderrahmen enthalten. Eine weitere 
Aufstockung um 2 Mio. € soll daher beantragt werden. 

Vaihingen 3 
-Dürrlewang- 
Aufstockungsantrag SSP 

4 10. Februar 2014 
GRDrs 760/2014 

10.000 

 

 

10.000 

 

 

4.000 

 

 

Aufstockung des Förderrahmens zur Finanzierung der im Rahmen 
der VU empfohlenen Maßnahmen (12.7 Mio. €), dies sind insbe-
sondere die Aufwertung des öffentlichen Raums (Plätze, Grün- 
und Spielflächen), Neuordnung des fließenden und ruhenden Ver-
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1.350 

 

1.350 

 

135 

kehrs und die Initiierung privater Baumaßnahmen hinsichtlich 
energetischer Verbesserung der Bausubstanz. Derzeitiger Förder-
rahmen: 2,0 Mio. €.  
Zusätzlich soll ein Aufstockungsantrag für den Dürrlewang-Park im 
SIQ-Programm gestellt werden. Die Kosten der Umgestaltung 
werden vom Garten-, Friedhofs- und Forstamt auf 2,65 Mio. € 
geschätzt. Dabei sind 70% der Kosten (1,855 Mio. €) mit 90% 
bezuschussbar (1,67 Mio. €). Bei der Stadt verbleiben insgesamt 
37% der Gesamtkosten  (0,98 Mio. €). Im Programmjahr 2017 
(siehe Anlage 1) wurde hierfür bereits ein Förderrahmen von 0,5 
Mio. € bewilligt. 

Stuttgart 29  
-Teilbereich Stöckach- 
Aufstockungsantrag ASP 

6 29. November 2011 
GRDrs. 916/2011 

1.000 1.000 400 Damit die Villa Berg denkmalgerecht umgenutzt und modernisiert 
werden kann, ist ein Aufstockungsantrag im ASP erforderlich. Das 
Land hat hierzu mit Schreiben des Staatssekretärs vom 8. Januar 
2015 grundsätzliche Unterstützung signalisiert. Der Gebietsförder-
rahmen beträgt derzeit rd. 4,93 Mio. €. Hiervon stehen derzeit 1,67 
Mio. € für die Kosten der Bürgerbeteiligung, Bestandsuntersu-
chungen, Planungskosten etc. zum Projekt Villa Berg bereit. 85% 
der Baukosten werden grundsätzlich mit 60% von Bund und Land 
bezuschusst. Für 2018 soll eine weitere Tranche mit 1 Mio. € be-
antragt werden.  

Bad Cannstatt 20 
-Hallschlag- 
Aufstockungsantrag SSP 
 

7 26. September 2006 
GRDrs 650/2006 

9.000 9.000 3.600 Aufstockung des Förderrahmens zur weiteren Finanzierung des 
Kinder- und Jugendhauses (GRDrs 174/2017), Realisierung weite-
rer Maßnahmen aus dem Freiraumkonzept (u. a. Westentaschen-
parks) sowie weitere private Bau- und Ordnungsmaßnahmen. 
Derzeitiger Förderrahmen: 15,61 Mio. € inkl. 0,2 Mio. € Modellvor-
haben und 0,53 Mio. € SIQ.  

Stuttgart 28 
-Bismarckstraße- 
Zukunft Stadtgrün 

8 5. Juli 2011 
GRDrs 392/2011 

1.600 1.600 640 Ende April wurde vom Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) ein neues Städtebau-
programm mit einem Volumen von 50 Mio. € angekündigt. Die 
genauen Konditionen sind derzeit noch nicht veröffentlicht. Es ist 
davon auszugehen, dass die Förderung mindestens so hoch wie 
der übliche Fördersatz sein wird (60%). Für dieses Programm soll 
die Umgestaltung der Elisabethenanlage angemeldet werden. 
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Ergänzende Anträge zu den Bund-Länder-Programmen 

 
Verfahren Programm Bundes-/ 

Landes-
finanzhilfe 

(65 %/30 
%/60%) 

T€ 

Städtische 
Komplemen-

tärmittel 
(35 %/70 
%/40%) 

T€ 

Förderrah-
men 

 
(100 %) 

T€ 

Bemerkungen/ 
Herkunft 

Vaihingen 4 -Östliche Hauptstraße- 
Münster 1 -Mitte- 

NIS 11 
22 

26 
15 

37 
37 

Programm für die nicht investive Städtebauförderung. Gefördert 
werden Projekte in Gebieten der Sozialen Stadt und der Aktiven 
Stadt- und Ortsteilzentren sowie im Landessanierungsprogramm, die 
der Begleitung, Unterstützung und Verstetigung von Maßnahmen 
dienen, insbesondere zur Verbesserung des sozialen Zusammen-
halts und der Integration. Das Programm hat grundsätzlich einen 
Bewilligungszeitraum von 5 Jahren mit max. 100.000 € Finanzhilfe 
pro Gebiet. 

 
 
 
Darüber hinaus sind folgende Aufstockungsanträge für Umschichtungen aus anderen Verfahren vorgesehen: 

 
Verfahren Pro-

gramm 
Bundes-/ 
Landes-
finanzhilfe 

(60 %) 
T€ 

Städtische 
Komplemen-

tärmittel 
(40 %) 

T€ 

Fördermittel-
umschichtung 

(100 %) 
 

T€ 

Neuer  
Gesamtför-
derrahmen 

(100 %) 
T€ 

Bemerkungen/ 
Herkunft 

Sanierung  
Zuffenhausen 6 
-Rot- 

 SSP 58 38 96 10.909 Umschichtung aus dem abzurechnenden Verfahren Möhringen 3  
-Fasanenhof-. Der Förderrahmen beträgt derzeit 
10,81 Mio. €.  

Sanierung Stuttgart 26  
-Hospitalplatz- 

ASP 150 100 250 2.209 Umschichtung aus dem abzurechnenden Verfahren Stuttgart 22  
-Heslach, Teilbereich Burgstallstraße-. Der Förderrahmen im ASP 
beträgt derzeit 1,96 Mio. € (zzgl. 2,39 Mio. € aus dem bereits abge-
rechneten SEP) 
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